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Stellungnahme zur Novelle des Tabakgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der steirische Verein JUKUS (Verein rur Jugend, Kultur und Sport) ist seit mehreren Jahren im 
Bereich diversitätsorientierte Suchtprävention mit Schwerpunkt Glücksspielsucht tätig. Wir 
möchten im Rahmen des Begutachtungsverfahfens zum Tabakgesetz daher folgende Stellungnahme 
abgeben. Aus unserer Erfahrung machen wir auf folgende sehr wichtige Regelung aufmerksam: 

Art. I : Änderung des Tabakgesetzes 
ZuZ 2(§12Abs I Z4): 

Bei dieser Bestimmung ist es von größter Bedeutung, dass vom Rauchverbot auch Spielbanken, 
Automatensalons und Wettcafes erfasst werden: Ausnahmen dazu wären absolut kontraproduktiv. 
Das Rauchverbot ist nämLich eine wichtige Maßnahme zum SpielerInnenschutz: Hoher 
Tabakkonsum, Alkoholkonsum und pathologisches / problematisches Spielen fallen oftmals 
zusammen. Diese Regelung muß weiters uneingeschränkt bundesweit gelten. 

Wir ersuchen um Berücksichtigung unserer Stellungnahme und stehen fUf einen fachlichen 
Austausch gerne zur Verfugung. 

Mit freundlichen 

Ali Özbas 
(Obmann JUKUS) 

Verein Jukus, Annenstroße 39, 8020 
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